
Zeitschrift: Schweizerisches Schularchiv : Organ der Schweizerischen
Schulausstellung in Zürich

Herausgeber: Schweizerische Permanente Schulausstellung (Zürich)

Band: 3 (1882)

Heft: 12

Artikel: Statuten des Vereins für die Schweizerische permanente
Schulausstellung in Zürich

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-285905

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-285905
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


358

-sie zur unmittelbaren Aufsicht über das Institut aus ihrer Mitte einen engern
Aasschuss (Direktion) von drei bis fünf Mitgliedern. Die Kompetenzen der
Kommission und der Direktion werden durch ein von der Kommission
aufzustellendes Regulativ geordnet.

§ 8. Die Jahresrechnung bedarf der Ratifikation. der Oberaufsichtsbehörde.

§ 9. Die Rechte und Pflichten der Beitragenden knüpfen sich an die

Dauer der Beiträge. Insbesondere begründet der Rücktritt keinen Anspruch auf
Rückzahlung geleisteter Beiträge oder auf Aushingabe von Inventargegenständen
der Schulausstellung.

§ 10. Wird^die Fortdauer der Stiftung unmöglich,^ so fällt deren

Vermögen im Sinne des § 57 des Privatrechtlichen Gesetzbuches dem Kanton
Zürich zu.

Vorbehalten bleibt der Besitzstand des Pestalozzistübchens, der für den Fall
der Auflösung der Schulausstellung laut notarieller Urkunde vom 10. Dezember
1879 der Stadt Zürich zugewendet ist.

§ 11. Die Bestimmungen dieser Statuten können nur mit Genehmigung
der Oberaufsichtsbehörde revidirt werden. Die Verwaltungskommission hat über
alle Revisionsvorschläge, die entweder von ihr selbst oder durch Beschluss des

Ausstellungsvereins oder einer subventionirenden Behörde, resp. Korporation
ausgehen, der Oberaufsichtsbehörde ein motivirtes Gutachten einzureichen.

Zürich, im Oktober 1882.
Namens der Kommission für diejßchweizerische permanente

Schulausstellung in Zürich,
Der Präsident: 0. Hunziker.
Der Aktuar: E. Bolleter.

Vorliegenden Statuten wurde vom Regierungsrathe des Kantons Zürich in
der Sitzung vom 25. November 1882 die Genehmigung ertheilt.

Statuten des Vereins für die Schweizerische permanente Schulausstellung in Zürich.

1. Zweck des Vereins ist Förderung der Schweizerischen permanenten
Schulaussteilung in Zürich.

2. Mitglied des Vereins ist Jeder, der einen Jahresbeitrag von mindestens
zwei Franken leistet. Beiträge von fünfzig Franken und mehr berechtigen
zur Mitgliedschaft auf drei Jahre ; falls der Geber es wünscht, werden solche

grössere Beiträge auf den Namen der Schulausstellung kapitalisirt. Wer
auf Jahresschluss nicht seinen Austritt aus dem Verein erklärt, wird auch
für das folgende Jahr als Mitglied betrachtet.

3. Der Verein versammelt sich auf Einladung der Schulausstellungs-Kommission
regelmässigerweise jährlich einmal zur Besprechung von Wünschen und

Anregungen, sowie zur Vornahme der Wahlen für die durch die Statuten
festgestellte Vertretung in die Schulausstellungs-Kommission.
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